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BUNDESPATENTGERICHT 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

1 Ni 1/12 (EP) 
(hinzuverb. 

1 Ni 25/12 (EP)) 

(Aktenzeichen) 

 

URTEIL 
 
 

Verkündet am 
23. Januar 2013 

é  
 
 
 

 

In der Patentnichtigkeitssache 
 

 

é 
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é 

 

 

 

 

 

 

 

 

betreffend das europäische Patent 1 275 192 

(DE 601 28 214) 

 

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der 

mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2013 durch die Präsidentin Schmidt 

sowie die Richter Voit, Dr.-Ing. Scholz, Dipl.-Ing. Müller und Dipl.-Geophys. 

Dr. Wollny 

 

für Recht erkannt: 

 

 

I. Das europäische Patent EP 1 275 192 wird mit Wirkung für das 

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. 

 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte. 

 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 
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T a t b e s t a n d  

 

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 275 192 

(Streitpatent), das am 20. März 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität der briti-

schen Patentanmeldung GB 0009248 vom 15. April 2000 (WO 01/01220) ange-

meldet wurde. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch abgefasst 

und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 601 28 214 

geführt. Es betrifft einen Rotor, eine Rotoranordnung, ein Verfahren und eine Vor-

richtung zur Herstellung eines Rotorelements und umfasst in der erteilten Fassung 

9 Ansprüche, die von beiden Klägerinnen vollständig angegriffen sind. 

 

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 7 der erteilten Fassung lauten in der 

Verfahrenssprache wie folgt: 
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In der deutschen Übersetzung haben diese Patentansprüche folgenden Wortlaut: 
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Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf die Ansprü-

che 1 beziehungsweise 7 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 sowie 8 und 9 wird 

auf die Streitpatentschrift EP 1 275 192 B1 Bezug genommen. 

 

Die Klägerinnen sind der Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents sei ge-

genüber den ursprünglich beim europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen 

(WO 01/01220) unzulässig erweitert, jedenfalls aber wegen fehlender erfinderi-

scher Tätigkeit nicht patentfähig. Zum Beleg der fehlenden Patentfähigkeit berufen 

sie sich auf folgende Druckschriften: 

 

Nummerierung in 1 Ni 25/12 Nummerierung in 1 Ni 1/12: 

NK10: FR 1 215 804 A  

NK11: EP 0 995 257 B1  
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NK12: US 4 616 151  Anl. 6 

NK13: JP 57-097337 A 

NK14: JP 08-294242 A 

NK17: EP 0 658 383 A1 Anl. 11 

NK18: US 5 604 971 A Anl. 12 

      JP 03 078447 A Anl. 10 

NK19: JP 08-223829 A (mit engl. Übers. NK19' und dt. Übers. NK19'') 

NK20: JP 2000-139063 A (mit engl. Übers. NK20' und dt. Übers. NK20'') 

NK21: JP 59-141332 A (mit engl. Übers. NK21' und mit dt. Übers.NK21''). 

 

Beide Klägerinnen beantragen, 

 

das europäische Patent EP 1 275 192 mit Wirkung für das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklä-

ren. 

 

Die Klägerinnen rügen die Hilfsanträge, die erst nach Ablauf der im Zwischenbe-

scheid gesetzten Frist bzw. erst in der mündlichen Verhandlung eingereicht wur-

den, als verspätet. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klagen abzuweisen (Hauptantrag), 

hilfsweise verteidigt sie ihr Patent mit der Maßgabe, dass das 

Streitpatent die Fassung gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 7 er-

hält. 
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1, (Änderungen gekennzeichnet): 
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 (Änderungen gekennzeichnet): 
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 (Änderungen gekennzeichnet): 
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 (Änderungen gekennzeichnet): 
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 (Änderungen gekennzeichnet): 
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 (Änderungen gekennzeichnet): 

 

  


